
Rechtswissenschaftliche   Fakultät
Zentrum   für   Sozialversicherungsrecht   und   

Schweizerische   Zahnärzte-Gesellschaft   (SSO)

DER   ZAHNARZTPATIENT —
SOZIALVERSICHERUNGS-
UND   SOZIALHILFERECHTLICHE   
FRAGEN

laden   ein   zum

7.  Zentrumstag   Luzern

DER   ZAHNARZTPATIENT — 
SOZIALVERSICHERUNGS-
UND   SOZIALHILFERECHTLICHE   
FRAGEN

am   Donnerstag,   25.  Oktober  2OO7,   14.3O – ca. 2O.OO  Uhr
im   Hotel   Schweizerhof   Luzern



Luzerner   Zentrum    für 
Sozialversicherungsrecht
Im Frühling 2004 hat die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Luzern 
zwei Teilprofessuren für Sozialversicherungsrecht eingerichtet (Prof. Dr. Gabriela 
Riemer-Kafka und Prof. Dr. Thomas Gächter, heute ständiger Gastprofessor), die 
im Herbst 2006 um eine Assistenzprofessur ergänzt worden sind (Prof. Dr. Silvia 
Bucher). Gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bilden die ge-
nannten Personen das Luzerner Zentrum für Sozialversicherungsrecht (LuZeSo).
Dieses versteht sich als Kompetenzzentrum für Sozialversicherungsrecht und die 
damit verbundenen Rechtsgebiete (Internationales Sozialrecht, Arbeitsrecht, So-
zialhilferecht, Gesundheitsrecht). Neben der Ausbildung künftiger Spezialistinnen
und Spezialisten im Rahmen des juristischen Studiums und der Forschung wer-
den auch Weiterbildungen (Fachtagungen) durchgeführt. Das LuZeSo pfl egt 
den Kontakt mit der Praxis, mit anderen Fakultäten und Ausbildungsstätten und mit 
anderen wissenschaftlichen Disziplinen.

Tagungsziele
In der Sozialversicherung und Sozialhilfe spielen Zahnschäden resp. medizinische 
Probleme im Mund- und Kieferbereich insofern eine besondere Rolle, als nicht alle 
anfallenden Kosten von den Sozialversicherungen gedeckt werden. Nur ausgewählte 
und vom Gesetzgeber ausdrücklich in den Leistungskatalog der Krankenversiche-
rung bzw. in die Liste der Geburtsgebrechen aufgenommene Krankheitsbilder sowie 
unfallbedingte Schädigungen werden von den Sozialversicherungen anerkannt. 
Abgrenzungsfragen, welche vom behandelnden oder begutachtenden Arzt geklärt 
werden müssen, sind im Hinblick auf die Zuständigkeit der Invaliden-, Kranken- oder 
Unfallversicherung von grosser Tragweite. Darüber hinaus kann es im Einzelfall auch 
darum gehen, ob sich eine Behandlung überhaupt aufdrängt oder welche Form der 
Behandlung die zweckmässigste und wirtschaftlichste darstellt.

Für den Patienten ist die Abgrenzungsproblematik insofern von Interesse, als die nur 
teilweise Übernahme der Kosten durch die eine oder andere Versicherung für ihn zu 
fi nanziellen Belastungen führen kann, die er unter Umständen nicht zu fi nanzieren in 
der Lage ist. Durch die deswegen mögliche Inanspruchnahme der Sozialhilfe kommt 
der Problematik rund um zahnmedizinische und kieferorthopädische Belange zudem 
eine sozialpolitische Dimension zu.

Der 7. Zentrumstag will auf interdisziplinäre Weise aus der Sicht des Zahnmediziners 
resp. Kieferorthopäden/-chirurgen sowie aus derjenigen des Juristen die heiklen 
Abgrenzungsfragen thematisieren und diskutieren lassen. Gegenseitig soll einander 
erläutert werden, auf welche Punkte bei der Abklärung im Einzelfall für die sozial-
versicherungs- oder sozialhilferechtliche Weichenstellung zu achten ist und welche 
rechtlichen und fi nanziellen Konsequenzen die zahnmedizinische oder kieferortho-
pädische Abklärung hat.

Zielpublikum
Zahnärzte, Versicherungsärzte, Versicherungen, Durchführungsstellen der Sozialver-
sicherung, Gerichte, Anwälte, Sozialhilfestellen und -organisationen.



Programm

Ab 14.30 Uhr Eintreffen der Teilnehmenden mit 
Begrüssungskaffee

15.00 Uhr Eröffnung der Tagung und
Begrüssung

Prof. Dr. iur.
Gabriela Riemer-Kafka

15.15 Uhr «Sinn oder Unsinn einer Zahnschaden-
Versicherung aus der Sicht der 
Zahnmedizin» 

Prof. Dr. med. dent
Thomas Imfeld

15.50 Uhr «Zahnschaden als Unfall» RA lic. iur.
Markus Hüsler

16.20 – 16.30 Uhr Kleine Pause

16.30 Uhr «Zahnmedizinische Geburtsgebrechen in 
der Invaliden- und Krankenversicherung. 
Abgrenzungsfragen»

PD Dr. med. dent
Urs Gebauer und

Dr. med. dent.
Wanda Gnoinski

17.00 – 18.15 Uhr Grosse Pause mit Stehimbiss

18.15 Uhr «Zahnschaden in der Kranken- 
und Krankenzusatzversicherung aus 
juristischer Sicht»

RA lic. iur.
Richard Weber

18.50 Uhr «Zahnschaden in der Kranken- 
und Krankenzusatzversicherung aus 
medizinischer Sicht»

Dr. med. Dr. med. dent.
Roland Schmoker

18.50 – 19.00 Uhr Kleine Pause

19.00 Uhr «Nicht gedeckte Zahnarztkosten – 
wer bezahlt? Ergänzungs- und Sozialhilfe-
leistungen»

RA lic. iur.
 Uwe Koch

19.30 Uhr Diskussion

ca. 20.00 Uhr Ende der Tagung
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Tagungsort
Hotel Schweizerhof
Schweizerhofquai 3a
6004 Luzern
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Information/Anmeldung
Zentrum für Sozialversicherungsrecht 
Universität Luzern
Hofstrasse 9
Postfach 7464
6000 Luzern 7
Tel. 041 228 77 54
Fax 041 228 74 31 
luzeso@unilu.ch

1 2

©
 E

n
d

ox
o

n

Referierende
• Prof. Dr. med. dent. Thomas Imfeld, Klinik für Präventivzahnmedizin, Universität Zürich
• RA lic. iur. Markus Hüsler, SUVA Luzern
• PD Dr. med. dent. Urs Gebauer, Direktor a.i. Klinik für Kieferorthopädie der Universität Bern
• Dr. med. dent. Wanda Gnoinski, Leiterin der Station für Lippen-Kiefer-Gaumenspalten

an der Klinik für Kieferorthopädie und Kinderzahnmedizin der der Universität Zürich 
• RA lic. iur. Richard Weber, Rechtsanwalt, nebenamtlicher Bundesrichter Luzern, Weinfelden
• Dr. med. Dr. med. dent. Roland Schmoker, praktizierender Kieferchirurge, Bern 
• RA lic. iur. Uwe Koch, Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV der Stadt Zürich

Tagungsleitung
• Prof. Dr. iur. Gabriela Riemer-Kafka, Professorin für Sozialversicherungs- und Arbeitsrecht

an der Universität Luzern

Lageplan



Anmeldung

Tagung «Der Zahnarztpatient – sozialversicherungs- und sozialhilferechtliche 
Fragen», 25. Oktober 2007, Hotel Schweizerhof, Luzern

Vorname

Name

Adresse

PLZ /Ort

Telefon /E-Mail

Beruf /Funktion /Arbeitgeber

Datum /Unterschrift

Kosten:
Fr. 330.– (inkl. Pausenverpfl egung, Stehimbiss und Tagungsunterlagen)

Anmeldebedingungen:
Die Anmeldung hat schriftlich bis spätestens 8. Oktober 2007 zu erfolgen und gilt als 
verbindlich. Die Rechnung wird zusammen mit der Tagungskarte      vor der Tagung 
zugestellt.

Bescheinigung:
Auf Wunsch wird über die Teilnahme an der Tagung eine Bestätigung ausgestellt.
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